
Vorlagefragen 

1. Steht Art. 41 Abs. 1 des Zusatzprotokolls zum Abkommen 
vom 12. September 1963 zur Gründung einer Assoziation 
zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der 
Türkei für die Übergangsphase der Assoziation vom 23. 
November 1970 (ZP) einer nach In-Kraft-Treten der vor
genannten Bestimmungen erstmals eingeführten Regelung 
des nationalen Rechts entgegen, mit der die erstmalige Ein
reise eines Familienangehörigen eines türkischen Staatsange
hörigen, der die Rechtsstellung nach Art. 41 Abs. 1 ZP 
genießt, davon abhängig gemacht wird, dass der Familien
angehörige vor der Einreise nachweist, sich in einfacher Art 
und Weise in deutscher Sprache verständigen zu können? 

2. Steht Art. 7 Abs. 2 UAbs. 1 der Richtlinie 2003/86/EG des 
Rates vom 22. September 2003 betreffend das Recht auf 
Familienzusammenführung ( 1 ) der in Frage 1. bezeichneten 
Regelung des nationalen Rechts entgegen? 

( 1 ) ABl. L 251, S. 12 
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Vorlagefragen 

Können die Begriffe „Gegenstand“ und/oder „Preis“ in Art. 4 
Abs. 2 der Richtlinie 93/13/EWG ( 1 ) in Anbetracht dessen, 
dass sich gemäß dieser Vorschrift die Beurteilung der Miss
bräuchlichkeit der Klauseln weder auf den Gegenstand des Ver
trags noch auf die Angemessenheit zwischen dem Preis bzw. 
dem Entgelt und den Dienstleistungen bzw. den Gütern, die die 
Gegenleistung darstellen, beziehen kann, sofern diese Klauseln 
klar und verständlich abgefasst sind, 

und 

aufgrund des Umstands, dass gemäß Art. 2 Abs. (2) Buchst. a 
der Richtlinie 2008/48/EG die in Art. 3 Buchst. g der Richtlinie 
2008/48/EG ( 2 ) gegebene Definition des Begriffs der Gesamtkos
ten des Kredits für den Verbraucher, die sämtliche Provisionen 
mitumfasst, die der Verbraucher im Zusammenhang mit dem 
Kreditvertrag zu zahlen hat, bei der Bestimmung des Gegen
stands eines durch eine Hypothek gesicherten Kredits un
anwendbar ist, 

dahin ausgelegt werden, 

dass diese Begriffe — „Gegenstand“ und/oder „Preis“ eines durch 
eine Hypothek gesicherten Kreditvertrags — neben den Elemen
ten, die die dem Kreditinstitut für die Gewährung des Kredits 
geschuldete Gegenleistung darstellen, auch den effektiven Jahres
zins eines solchen durch eine Hypothek gesicherten Kreditver
trags umfassen, der insbesondere aus dem festen oder variablen 
Zins, Bankprovisionen und anderen in den Kreditvertrag ein
bezogenen und darin definierten Kosten besteht? 

( 1 ) Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 über miss
bräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen (ABl. L 95, S. 29). 

( 2 ) Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. April 2008 über Verbraucherkreditverträge und zur Auf
hebung der Richtlinie 87/102/EWG des Rates (ABl. L 133, S. 66). 
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Es wird beantragt, 

— die Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 ( 1 ) des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2012 über 
die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich 
der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes für rechtlich 
inexistent zu erklären, hilfsweise in ihrer Gesamtheit für 
nichtig zu erklären; 

— hilfsweise 

a) Art. 9 Abs. 1 in seiner Gesamtheit sowie Art. 9 Abs. 2 
in der im fünften Klagegrund dieser Klage dargelegten 
Umfang für nichtig zu erklären; 

b) Art. 18 Abs. 2 in seiner Gesamtheit sowie alle Bezug
nahmen, die die Verordnung im Hinblick auf das Ein
heitliche Patentgericht als System des gerichtlichen 
Rechtsschutzes für das Europäische Patent mit einheitli
cher Wirkung (EPEW) und als Rechtsquelle des EPEW 
enthält, für nichtig zu erklären; 

— dem Europäischen Parlament und dem Rat der Europäischen 
Union die Kosten aufzuerlegen.
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